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Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen

Gemeinsame Kernqualifikationen

Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, 
Durchführens und Kontrollierens integriert mit berufsspezifischen 

Fachqualifikationen zu vermitteln sind P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

1 Berufsbildung, 
Arbeits- und 
Tarifrecht
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss, Dauer und 
Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den Ausbildungsbetrieb geltenden Tarif­
verträge nennen

2 Aufbau und 
Organisation des 
Ausbildungs-
betriebes
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie Beschaffung, Fertigung, 
Absatz und Verwaltung erklären

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Belegschaft zu Wirt­
schaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- oder 
personalvertretungsrechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes 
beschreiben

3 Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen, 
Geräten und Betriebsmitteln beachten

e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen 
bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwir­
kungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen 
Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes 
anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und 
Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsor­
gung zuführen

5 Digitalisierung der 
Arbeit, Datenschutz 
und Informations­
sicherheit
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 5)

a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter Zuhilfenahme von Stan­
dardsoftware erstellen

b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern und archivieren

c) Daten eingeben, verarbeiten, übermitteln, empfangen und analysieren
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d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur Auftragsplanung, Auftrags­
abwicklung und Terminverfolgung anwenden

f) Informationsquellen und Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen bewerten

g) digitale Lernmedien nutzen

h) die informationstechnischen Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulich­
keit und Authentizität berücksichtigen

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, 
IT-Systemen und Internetseiten einhalten

j) Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in IT-Systemen erkennen und 
Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisierungssysteme nutzen

l) in interdisziplinären Teams kommunizieren, planen und zusammenarbeiten

6 Betriebliche und 
technische Kommu­
nikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen auswerten, anwenden 
und erstellen sowie Skizzen anfertigen

b) Dokumente sowie technische Regelwerke und berufsbezogene Vorschriften, 
auch in Englisch, recherchieren, auswerten und anwenden

c) im virtuellen Raum zusammenarbeiten, Produkt- und Prozessdaten sowie 
Handlungsanweisungen und Funktionsbeschreibungen austauschen

d) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und im Team situationsgerecht 
und zielorientiert führen

e) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, deutsche und englische Fach­
begriffe anwenden

f) Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache zusammenstellen 
und ergänzen

g) Arbeitssitzungen organisieren und moderieren, Entscheidungen im Team 
erarbeiten, Gesprächsergebnisse schriftlich fixieren

h) Daten und Sachverhalte sowie Lösungsvarianten präsentieren

i) Konflikte im Team lösen

j) schriftliche Kommunikation in Deutsch und Englisch durchführen

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berücksichtigung betrieblicher 
Vorgaben einrichten

b) erforderliche Werkzeuge, Geräte, Diagnosesysteme und sonstige Materialien 
für den Arbeitsablauf feststellen und auswählen, termingerecht anfordern, 
prüfen, transportieren, lagern und bereitstellen

c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben planen und dabei sowohl rechtliche, wirt­
schaftliche und terminliche Vorgaben und betriebliche Prozesse beachten als 
auch vor- und nachgelagerte Bereiche berücksichtigen sowie bei Abwei­
chungen von der Planung Prioritäten setzen

d) Aufgaben im Team planen und abstimmen, kulturelle Identitäten berücksich­
tigen

e) Kalkulationen nach betrieblichen Vorgaben durchführen, Lösungsvarianten 
aufzeigen, Kosten vergleichen
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f) Rechnerarbeitsplatz unter ergonomischen Gesichtspunkten einrichten, grafi­
sche Benutzeroberflächen einrichten

g) Auftragsunterlagen sowie technische Durchführbarkeit des Auftrags prüfen 
und mit den betrieblichen Möglichkeiten abstimmen

h) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und bewerten

i) qualitätssteigernde Einflüsse von Arbeitssituationen, Arbeitsumgebung und 
Arbeitsverhalten im Team auf die Arbeitsergebnisse erkennen und anwenden

j) interne und externe Leistungserbringung vergleichen

k) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmöglichkeiten nutzen sowie 
unterschiedliche Lerntechniken anwenden

l) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumentieren

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 8)

a) Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile durch mechanische 
Bearbeitung anpassen

b) Leitungen auswählen und zurichten sowie Baugruppen und Geräte mit unter­
schiedlichen Anschlusstechniken verbinden

c) Leitungswege und Gerätemontageorte unter Beachtung der elektromagneti­
schen Verträglichkeit festlegen

d) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesysteme auswählen und 
montieren

e) Leitungen installieren

f) elektrische Geräte herstellen oder elektrische Anlagen errichten, Geräte oder 
Anlagen in Betrieb nehmen

g) beim Errichten, Ändern, Instandhalten und Betreiben elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel die elektrotechnischen Regeln beachten

h) Abfälle vermeiden sowie Abfallstoffe, nicht verbrauchte Betriebsstoffe und 
Bauteile hinsichtlich der Entsorgung bewerten, umweltgerecht lagern und für 
die Entsorgung bereitstellen

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 9)

a) Messverfahren und Messgeräte auswählen

b) elektrische Größen messen, bewerten und berechnen

c) Kenndaten und Funktion von Baugruppen prüfen

d) Steuerschaltungen analysieren

e) Signale verfolgen und an Schnittstellen prüfen

f) systematische Fehlersuche durchführen

g) Sensoren und Aktoren prüfen und einstellen

h) Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer Funktion prüfen und bewerten

i) Funktionsfähigkeit von Systemen und Komponenten prüfen, Datenprotokolle 
interpretieren

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 10)

a) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichsleitern prüfen und beurteilen

b) Isolationswiderstände messen und beurteilen

c) Basisschutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag beurteilen

d) Leitungen und deren Schutzeinrichtungen sowie sonstige Betriebsmittel, 
insbesondere hinsichtlich Strombelastbarkeit, beurteilen
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e) Schutzarten von elektrischen Geräten oder Anlagen hinsichtlich der Umge­
bungsbedingungen und der Zusatzfestlegungen für Räume besonderer Art 
beurteilen

f) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer Geräte, Betriebsmittel und 
Anlagen ergeben, beurteilen und durch Schutzmaßnahmen die sichere 
Nutzung gewährleisten

g) Wirksamkeit von Maßnahmen gegen elektrischen Schlag unter Fehlerbedin­
gungen, insbesondere durch Abschaltung mit Überstromschutzorganen und 
Fehlerstromschutzeinrichtungen, beurteilen

h) elektrische Sicherheit ortsveränderlicher Betriebsmittel beurteilen

i) Brandschutzbestimmungen beim Errichten und Betreiben elektrischer Geräte 
und Anlagen beurteilen

11 Installieren und 
Konfigurieren von 
IT-Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 11)

a) Hard- und Softwarekomponenten auswählen

b) Betriebssysteme und Anwendungsprogramme installieren und konfigurieren

c) IT-Systeme in Netzwerke einbinden

d) Tools und Testprogramme einsetzen

12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 12)

a) Vorstellungen und Bedarf von Kunden ermitteln, Lösungsansätze entwickeln 
und Realisierungsvarianten anbieten

b) auf Wartungsarbeiten und -intervalle hinweisen

c) Störungsmeldungen aufnehmen

d) Einzelheiten der Auftragsabwicklung vereinbaren, bei Störungen der 
Auftragsabwicklung Lösungsvarianten aufzeigen

e) Leistungsmerkmale erläutern, in die Bedienung einweisen, auf Gefahren 
sowie auf Sicherheitsregeln und Vorschriften hinweisen

f) technische Unterstützung leisten

g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren

Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen 
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich um 
Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der ent­
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................
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Anlage  6
 
(zu § 24)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Informations- und Systemtechnik
 

und zur Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik

Teil  A:     Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen

Berufs-
 

bild-
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Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert 
mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind P
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13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 13)

a) Kundenanforderungen, auch in englischer Sprache, hinsichtlich der gefor­
derten Funktion und der technischen Umgebung analysieren

b) bei der Konzipierung von Hard- und Softwarelösungen unter Anwendung von 
einschlägigen Design-Methoden mitwirken

c) Hard- und Softwarekomponenten unter Berücksichtigung aktueller tech­
nischer Entwicklungen der für das Einsatzgebiet relevanten Technologien 
auswählen und disponieren

d) technische Schnittstellen klären

e) Komponenten nach Vorgaben auswählen

f) technische Unterlagen für die Ausführung der Arbeiten erstellen

14 Erstellen von 
Software
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 14)

a) Entwicklungsumgebung und Entwicklungssoftware auswählen

b) Softwarekomponenten anpassen

c) Programme entwickeln und Programmdokumentationen erstellen

d) Softwarekomponenten für Schnittstellen erstellen, anpassen und anwenden

e) Bedienungsoberflächen und Benutzerdialoge gestalten

f) Sicherheitseinrichtungen implementieren

15 Integrieren und 
Konfigurieren von 
Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 15)

a) Hardwarekomponenten installieren und prüfen

b) Systemsoftware sowie Hilfs- und Steuerprogramme installieren und konfigu­
rieren

c) Hard- und Softwarekomponenten einstellen und anpassen

d) Probleme beim Zusammenführen von Hard- und Softwarekomponenten 
analysieren, Lösungen entwickeln

e) Programme in Systeme einbinden, Kompatibilitätsprobleme analysieren und 
Lösungen entwickeln

f) Schnittstellen parametrieren, Übertragungsprotokolle prüfen

g) aktive und passive Netzwerkkomponenten sowie Netzwerkbetriebssysteme 
installieren und konfigurieren

h) Nutzerprogramme einbinden

i) Teilsysteme in Gesamtsysteme integrieren

16 Durchführen von 
Systemtests
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 16)

a) Prüfkonzept und -vorgang unter Berücksichtigung technischer Spezifika­
tionen und Vorschriften festlegen

b) Test- und Prüfgeräte auswählen und verbinden

c) Softwaretests durchführen, Testsoftware auswählen und adaptieren, Test­
daten generieren und dokumentieren
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d) Prüfsysteme aufbauen und konfigurieren, technische Umfeldbedingungen 
simulieren, Diagnosesoftware einsetzen

e) Schutz- und Sicherheitsvorschriften beachten

f) Systemtests durchführen, Komponenten im Gesamtsystem mit den rele­
vanten Betriebsparametern testen

g) physikalische Größen messen, Messwerte dokumentieren

h) Signale an Schnittstellen prüfen, netzwerkspezifische Prüfungen durchführen

i) Störungen analysieren, systematische Fehlersuche in Systemen durchführen, 
auf Fehlerursachen in Systemen schließen

j) Fehler durch Softwareanpassung und Tausch von Hard- und Softwarekom­
ponenten beseitigen

k) Systemkonfiguration, Qualitätskontrollen und Testläufe auch in englischer 
Sprache dokumentieren

17 Technischer Service 
und System-
optimierung
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 17)

a) Störungsmeldungen, auch in englischer Sprache, entgegennehmen, Fehler 
durch Kundenbefragung eingrenzen, Vorschläge zur Störungsbeseitigung 
unterbreiten, Störungsbeseitigung durchführen

b) Systeme und Netze unter Einsatz von datenbankgestützten Test- und 
Diagnosesystemen optimieren, entstören und warten

c) Netzwerke administrieren

d) Fehlerursachen und Störungen analysieren und statistisch auswerten

e) Kundenberatungen durchführen, komplexe technische Sachverhalte adres­
satengerecht kommunizieren

f) Produkteinweisungen planen und durchführen

18 Geschäftsprozesse 
und Qualitäts­
management im 
Einsatzgebiet
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 18)

a) Aufträge annehmen

b) Informationen beschaffen und bewerten, Dokumentationen, auch in 
englischer Sprache, nutzen und bearbeiten, technologische Entwicklungen 
feststellen, sicherheitsrelevante Unterlagen berücksichtigen

c) Ausgangszustand analysieren, technische und organisatorische Schnitt­
stellen klären, Schnittstellen dokumentieren, Auftragsziele festlegen, Teilauf­
gaben definieren, technische Unterlagen erstellen und an der Kostenplanung 
mitwirken

d) Auftragsabwicklung planen und mit vor- und nachgelagerten Bereichen 
abstimmen, Planungsunterlagen erstellen

e) Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz, durchführen, Einhaltung von Terminen verfolgen

f) Normen und Spezifikationen zur Qualität und Sicherheit der Produkte und 
Prozesse beachten, Ursachen von Fehlern und Qualitätsmängeln systema­
tisch suchen, beseitigen und dokumentieren

g) Auftragsablauf dokumentieren, Leistungen abrechnen, Abrechnungsdaten 
erstellen, Nachkalkulation durchführen

h) technische Einrichtungen für die Benutzung frei- und übergeben, Abnahme­
protokolle anfertigen, Produkte und Dienstleistungen erläutern, Fachaus­
künfte, auch in englischer Sprache, erteilen
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i) Systemdokumentation und Bedienungsanleitungen, auch in Englisch, 
zusammenstellen und modifizieren

j) Soll-Ist-Vergleich mit den Planungsdaten durchführen, Arbeitsergebnisse und 
-durchführung bewerten

k) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen im Betriebsablauf 
und im eigenen Arbeitsbereich beitragen

l) Lebenszyklusdaten von Aufträgen, Dienstleistungen, Produkten und 
Betriebsmitteln auswerten und Vorschläge zur Optimierung von Abläufen und 
Prozessen erarbeiten

Teil  B:     Zeitliche Gliederung

Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung 
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Abschnitt 1

1 Berufsbildung, 
Arbeits- und 
Tarifrecht
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere 
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungs­
vertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den Ausbildungsbetrieb 
geltenden Tarifverträge nennen

während
 
der gesamten
 
Ausbildung

2 Aufbau und 
Organisation des 
Ausbildungs-
betriebes
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie Beschaf­
fung, Fertigung, Absatz und Verwaltung erklären

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Beleg­
schaft zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretungen 
und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsver­
fassungs- oder personalvertretungsrechtlichen Organe des 
Ausbildungsbetriebes beschreiben

3 Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
feststellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor­
schriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste 
Maßnahmen einleiten
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d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten an 
elektrischen Anlagen, Geräten und Betriebsmitteln 
beachten

e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; 
Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbe­
trieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen 
erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umwelt­
schonenden Entsorgung zuführen

5 Digitalisierung der 
Arbeit, Datenschutz 
und Informations­
sicherheit
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 5)

a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter Zuhilfe­
nahme von Standardsoftware erstellen

b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern und 
archivieren

c) Daten eingeben, verarbeiten, übermitteln, empfangen und 
analysieren

d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur Auftrags­
planung, Auftragsabwicklung und Terminverfolgung 
anwenden

f) Informationsquellen und Informationen in digitalen Netzen 
recherchieren und aus digitalen Netzen beschaffen sowie 
Informationen bewerten

g) digitale Lernmedien nutzen

h) die informationstechnischen Schutzziele Verfügbarkeit, 
Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität berücksichtigen

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elek­
tronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten einhalten

j) Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in IT-Systemen 
erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisierungs­
systeme nutzen

l) in interdisziplinären Teams kommunizieren, planen und 
zusammenarbeiten

10
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Abschnitt 2

1. Ausbildungsjahr

Zeitrahmen 1

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen 
auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen anfer­
tigen

2 bis 4

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berücksichtigung 
betrieblicher Vorgaben einrichten

b) erforderliche Werkzeuge, Geräte, Diagnosesysteme und 
sonstige Materialien für den Arbeitsablauf feststellen und 
auswählen, termingerecht anfordern, prüfen, transpor­
tieren, lagern und bereitstellen

l) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumen­
tieren

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 8)

a) Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile durch 
mechanische Bearbeitung anpassen

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 9)

a) Messverfahren und Messgeräte auswählen

b) elektrische Größen messen, bewerten und berechnen

Zeitrahmen 2

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen 
auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen anfer­
tigen

b) Dokumente sowie technische Regelwerke und berufsbezo­
gene Vorschriften, auch in Englisch, auswerten und 
anwenden

2 bis 4

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berücksichtigung 
betrieblicher Vorgaben einrichten

c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben planen und dabei sowohl 
rechtliche, wirtschaftliche und terminliche Vorgaben und 
betriebliche Prozesse beachten als auch vor- und nachge­
lagerte Bereiche berücksichtigen sowie bei Abweichungen 
von der Planung Prioritäten setzen

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 8)

b) Leitungen auswählen und zurichten sowie Baugruppen und 
Geräte mit unterschiedlichen Anschlusstechniken 
verbinden

c) Leitungswege und Gerätemontageorte unter Beachtung 
der elektromagnetischen Verträglichkeit festlegen
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d) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesysteme 
auswählen und montieren

e) Leitungen installieren

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 10)

c) Basisschutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag beur­
teilen

d) Leitungen und deren Schutzeinrichtungen sowie sonstige 
Betriebsmittel, insbesondere hinsichtlich Strombelastbar­
keit, beurteilen

Zeitrahmen 3

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen 
auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen anfer­
tigen

2 bis 4

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 8)

b) Leitungen auswählen und zurichten sowie Baugruppen und 
Geräte mit unterschiedlichen Anschlusstechniken 
verbinden

f) elektrische Geräte herstellen oder elektrische Anlagen 
errichten, Geräte oder Anlagen in Betrieb nehmen

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 9)

c) Kenndaten und Funktion von Baugruppen prüfen

d) Steuerschaltungen analysieren

e) Signale verfolgen und an Schnittstellen prüfen

f) systematische Fehlersuche durchführen

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 13)

d) technische Schnittstellen klären

e) Komponenten nach Vorgaben auswählen

f) technische Unterlagen für die Ausführung der Arbeiten 
erstellen

Zeitrahmen 4

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 7)

f) Rechnerarbeitsplatz unter ergonomischen Gesichts­
punkten einrichten, grafische Benutzeroberflächen 
einrichten

2 bis 4

11 Installieren und 
Konfigurieren von 
IT-Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 11)

a) Hard- und Softwarekomponenten auswählen

b) Betriebssysteme und Anwendungsprogramme installieren 
und konfigurieren

c) IT-Systeme in Netzwerke einbinden

d) Tools und Testprogramme einsetzen

15 Integrieren und 
Konfigurieren von 
Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 15)

a) Hardwarekomponenten installieren und prüfen

c) Hard- und Softwarekomponenten einstellen und anpassen
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2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr

Zeitrahmen 5

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 8)

g) beim Errichten, Ändern, Instandhalten und Betreiben elek­
trischer Anlagen und Betriebsmittel die elektrotechnischen 
Regeln beachten

1 bis 2

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 10)

a) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichsleitern prüfen 
und beurteilen

b) Isolationswiderstände messen und beurteilen

e) Schutzarten von elektrischen Geräten oder Anlagen 
hinsichtlich der Umgebungsbedingungen und der Zusatz­
festlegungen für Räume besonderer Art beurteilen

f) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer Geräte, 
Betriebsmittel und Anlagen ergeben, beurteilen und durch 
Schutzmaßnahmen die sichere Nutzung gewährleisten

g) Wirksamkeit von Maßnahmen gegen elektrischen Schlag 
unter Fehlerbedingungen, insbesondere durch Abschaltung 
mit Überstromschutzorganen und Fehlerstromschutzein­
richtungen, beurteilen

h) elektrische Sicherheit ortsveränderlicher Betriebsmittel 
beurteilen

i) Brandschutzbestimmungen beim Errichten und Betreiben 
elektrischer Geräte und Anlagen beurteilen

16 Durchführen von 
Systemtests
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 16)

e) Schutz- und Sicherheitsvorschriften beachten

Zeitrahmen 6

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

e) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, deutsche 
und englische Fachbegriffe anwenden

f) Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache 
zusammenstellen und ergänzen

4 bis 5

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 8)

h) Abfälle vermeiden sowie Abfallstoffe, nicht verbrauchte 
Betriebsstoffe und Bauteile hinsichtlich der Entsorgung 
bewerten, umweltgerecht lagern und für die Entsorgung 
bereitstellen

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 9)

g) Sensoren und Aktoren prüfen und einstellen

h) Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer Funktion 
prüfen und bewerten

i) Funktionsfähigkeit von Systemen und Komponenten 
prüfen, Datenprotokolle interpretieren
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12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 12)

c) Störungsmeldungen aufnehmen

15 Integrieren und 
Konfigurieren von 
Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 15)

a) Hardwarekomponenten installieren und prüfen

f) Schnittstellen parametrieren, Übertragungsprotokolle 
prüfen

g) aktive und passive Netzwerkkomponenten sowie Netz­
werkbetriebssysteme installieren und konfigurieren

16 Durchführen von 
Systemtests
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 16)

d) Prüfsysteme aufbauen und konfigurieren, technische 
Umfeldbedingungen simulieren, Diagnosesoftware 
einsetzen

g) physikalische Größen messen, Messwerte dokumentieren

h) Signale an Schnittstellen prüfen, netzwerkspezifische 
Prüfungen durchführen

i) Störungen analysieren, systematische Fehlersuche in 
Systemen durchführen, auf Fehlerursachen in Systemen 
schließen

j) Fehler durch Softwareanpassung und Tausch von Hard- 
und Softwarekomponenten beseitigen

2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr

Zeitrahmen 7

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

h) Daten und Sachverhalte sowie Lösungsvarianten präsen­
tieren

2 bis 4

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 7)

g) Auftragsunterlagen sowie technische Durchführbarkeit des 
Auftrags prüfen und mit den betrieblichen Möglichkeiten 
abstimmen

h) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und 
bewerten

12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 12)

a) Vorstellungen und Bedarf von Kunden ermitteln, Lösungs­
ansätze entwickeln und Realisierungsvarianten anbieten

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 13)

c) Hard- und Softwarekomponenten unter Berücksichtigung 
aktueller technischer Entwicklungen der für das Einsatzge­
biet relevanten Technologien auswählen und disponieren
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14 Erstellen von 
Software
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 14)

b) Softwarekomponenten anpassen

d) Softwarekomponenten für Schnittstellen erstellen, 
anpassen und anwenden

e) Bedienungsoberflächen und Benutzerdialoge gestalten

f) Sicherheitseinrichtungen implementieren

15 Integrieren und 
Konfigurieren von 
Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 15)

c) Hard- und Softwarekomponenten einstellen und anpassen

d) Probleme beim Zusammenführen von Hard- und Software­
komponenten analysieren, Lösungen entwickeln

16 Durchführen von 
Systemtests
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 16)

a) Prüfkonzept und -vorgang unter Berücksichtigung tech­
nischer Spezifikationen und Vorschriften festlegen

c) Softwaretests durchführen, Testsoftware auswählen und 
adaptieren, Testdaten generieren und dokumentieren

k) Fehler durch Softwareanpassung und Tausch von Hard- 
und Softwarekomponenten beseitigen

Zeitrahmen 8

14 Erstellen von 
Software
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 14)

a) Entwicklungsumgebung und Entwicklungssoftware 
auswählen

c) Programme entwickeln und Programmdokumentationen 
erstellen 2 bis 4

16 Durchführen von 
Systemtests
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 16)

c) Softwaretests durchführen, Testsoftware auswählen und 
adaptieren, Testdaten generieren und dokumentieren

3. und 4. Ausbildungsjahr

Zeitrahmen 9

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

c) im virtuellen Raum zusammenarbeiten, Produkt- und 
Prozessdaten sowie Handlungsanweisungen und Funk-
tionsbeschreibungen austauschen

d) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und im Team 
situationsgerecht und zielorientiert führen

g) Arbeitssitzungen organisieren und moderieren, Entschei­
dungen im Team erarbeiten, Gesprächsergebnisse schrift­
lich fixieren

i) Konflikte im Team lösen 4 bis 5

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 7)

d) Aufgaben im Team planen und abstimmen, kulturelle Identi­
täten berücksichtigen

e) Kalkulationen nach betrieblichen Vorgaben durchführen, 
Lösungsvarianten aufzeigen, Kosten vergleichen

g) IT-Systeme zur Auftragsplanung, -abwicklung und Termin­
verfolgung anwenden

j) interne und externe Leistungserbringung vergleichen
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12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 12)

d) Einzelheiten der Auftragsabwicklung vereinbaren, bei 
Störungen der Auftragsabwicklung Lösungsvarianten 
aufzeigen

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 13)

a) Kundenanforderungen, auch in englischer Sprache, 
hinsichtlich der geforderten Funktion und der technischen 
Umgebung analysieren

b) bei der Konzipierung von Hard- und Softwarelösungen 
unter Anwendung von einschlägigen Design-Methoden 
mitwirken

c) Hard- und Softwarekomponenten unter Berücksichtigung 
aktueller technischer Entwicklungen der für das Einsatzge­
biet relevanten Technologien auswählen und disponieren

15 Integrieren und 
Konfigurieren von 
Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 15)

b) Systemsoftware sowie Hilfs- und Steuerprogramme instal­
lieren und konfigurieren

e) Programme in Systeme einbinden, Kompatibilitätspro­
bleme analysieren und Lösungen entwickeln

i) Teilsysteme in Gesamtsysteme integrieren

16 Durchführen von 
Systemtests
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 16)

a) Prüfkonzept und -vorgang unter Berücksichtigung tech­
nischer Spezifikationen und Vorschriften festlegen

b) Test- und Prüfgeräte auswählen und verbinden

d) Prüfsysteme aufbauen und konfigurieren, technische 
Umfeldbedingungen simulieren, Diagnosesoftware 
einsetzen

f) Systemtests durchführen, Komponenten im Gesamtsystem 
mit den relevanten Betriebsparametern testen

i) Störungen analysieren, systematische Fehlersuche in 
Systemen durchführen, auf Fehlerursachen in Systemen 
schließen

k) Systemkonfiguration, Qualitätskontrollen und Testläufe 
auch in englischer Sprache dokumentieren

Zeitrahmen 10

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 6)

j) schriftliche Kommunikation in Deutsch und Englisch durch­
führen

2 bis 37 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 7)

i) qualitätssteigernde Einflüsse von Arbeitssituationen, 
Arbeitsumgebung und Arbeitsverhalten im Team auf die 
Arbeitsergebnisse erkennen und anwenden

k) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmöglich­
keiten nutzen sowie unterschiedliche Lerntechniken 
anwenden
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12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 12)

b) auf Wartungsarbeiten und -intervalle hinweisen

e) Leistungsmerkmale erläutern, in die Bedienung einweisen, 
auf Gefahren sowie auf Sicherheitsregeln und Vorschriften 
hinweisen

f) technische Unterstützung leisten

g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren

15 Integrieren und 
Konfigurieren von 
Systemen
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 15)

h) Nutzerprogramme einbinden

17 Technischer Service 
und Systemoptimie­
rung
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 17)

a) Störungsmeldungen, auch in englischer Sprache, entge­
gennehmen, Fehler durch Kundenbefragung eingrenzen, 
Vorschläge zur Störungsbeseitigung unterbreiten,

b) Störungsbeseitigung durchführen

c) Systeme und Netze unter Einsatz von datenbankgestützten 
Test- und Diagnosesystemen optimieren, entstören und 
warten

d) Netzwerke administrieren

e) Fehlerursachen und Störungen analysieren und statistisch 
auswerten

f) Kundenberatungen durchführen, komplexe technische 
Sachverhalte adressatengerecht kommunizieren

g) Produkteinweisungen planen und durchführen

Zeitrahmen 11

18 Geschäftsprozesse 
und Qualitäts­
management im 
Einsatzgebiet
 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 18)

a) Aufträge annehmen

b) Informationen beschaffen und bewerten, Dokumenta­
tionen, auch in englischer Sprache, nutzen und bearbeiten, 
technologische Entwicklungen feststellen, sicherheitsrele­
vante Unterlagen berücksichtigen

c) Ausgangszustand analysieren, technische und organisatori­
sche Schnittstellen klären, Schnittstellen dokumentieren, 
Auftragsziele festlegen, Teilaufgaben definieren, technische 
Unterlagen erstellen und an der Kostenplanung mitwirken

d) Auftragsabwicklung planen und mit vor- und nachgela­
gerten Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen erstellen

e) Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung von 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz, durchführen, Einhal­
tung von Terminen verfolgen

f) Normen und Spezifikationen zur Qualität und Sicherheit der 
Produkte und Prozesse beachten, Ursachen von Fehlern 
und Qualitätsmängeln systematisch suchen, beseitigen und 
dokumentieren

g) Auftragsablauf dokumentieren, Leistungen abrechnen, 
Abrechnungsdaten erstellen, Nachkalkulation durchführen

10 bis 12
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h) technische Einrichtungen für die Benutzung frei- und über­
geben, Abnahmeprotokolle anfertigen, Produkte und 
Dienstleistungen erläutern, Fachauskünfte, auch in 
englischer Sprache, erteilen

i) Systemdokumentation und Bedienungsanleitungen, auch 
in Englisch, zusammenstellen und modifizieren

j) Soll-Ist-Vergleich mit den Planungsdaten durchführen, 
Arbeitsergebnisse und -durchführung bewerten

k) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen im 
Betriebsablauf und im eigenen Arbeitsbereich beitragen

l) Lebenszyklusdaten von Aufträgen, Dienstleistungen, 
Produkten und Betriebsmitteln auswerten und Vorschläge 
zur Optimierung von Abläufen und Prozessen erarbeiten

Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen 
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich um 
Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der ent­
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................
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Anlage  7
 
(zu § 29)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Zusatzqualifikationen

Teil  A:     Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung

Lfd. 
Nr.

Teil der
 

Zusatzqualifikation
Zu Vermittelnde

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche
 

Richtwerte
 

in Wochen P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Analysieren von tech­
nischen Aufträgen und 
Entwickeln von Lösungen

a) Kundenanforderungen hinsichtlich der geforderten Funk­
tion und der technischen Umgebung analysieren

b) Ausgangszustand der Systeme analysieren, insbesondere 
Dokumentationen auswerten sowie Netztopologien, einge­
setzte Software und technische Schnittstellen klären und 
dokumentieren

c) technische Prozesse und Umgebungsbedingungen analy­
sieren und Anforderungen an Netzwerke feststellen

d) Lösungen unter Berücksichtigung von Spezifikationen, 
technischen Bestimmungen und rechtlichen Vorgaben 
planen und ausarbeiten, Netzwerkkomponenten 
auswählen, technische Unterlagen erstellen und Kosten 
kalkulieren

e) die Lösung zur Vernetzung und zu Änderungen am System 
mit dem Kunden abstimmen

8

2 Errichten, Ändern und 
Prüfen von vernetzten 
Systemen

a) Netzwerkkomponenten und Netzwerkbetriebssysteme 
installieren, anpassen und konfigurieren und Vorgaben für 
eine sichere Konfiguration beachten

b) Datenaustausch zwischen IT-Systemen und Automatisie­
rungssystemen beachten

c) Zugangsberechtigungen einrichten

d) Sicherheitssysteme, insbesondere Firewall-, Verschlüsse­
lungs- und Datensicherungssysteme, berücksichtigen

e) Funktionen kontrollieren, Fehler beseitigen, Systeme in 
Betrieb nehmen und übergeben und Änderungen doku­
mentieren

3 Betreiben von vernetzten 
Systemen

a) Fehlermeldungen aufnehmen, Anlagen inspizieren, Abwei­
chungen vom Sollzustand feststellen, Datendurchsatz und 
Fehlerrate bewerten und Sofortmaßnahmen zur Aufrecht­
erhaltung von vernetzten Systemen einleiten

b) Anlagenstörungen analysieren, Testsoftware und 
Diagnosesysteme einsetzen und Instandsetzungsmaß­
nahmen einleiten

c) Systemdaten, Diagnosedaten und Prozessdaten auswerten 
und Optimierungen vorschlagen

d) Instandhaltungsprotokolle auswerten und Schwachstellen 
analysieren und erfassen
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Teil  B:     Zusatzqualifikation Programmierung

Lfd. 
Nr.

Teil der
 

Zusatzqualifikation
Zu Vermittelnde

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche
 

Richtwerte
 

in Wochen P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Analysieren von tech­
nischen Aufträgen und 
Entwickeln von Lösungen

a) Kundenanforderungen hinsichtlich der geforderten Funk­
tionen analysieren

b) Prozesse, Schnittstellen und Umgebungsbedingungen 
sowie Ausgangszustand der Systeme analysieren, Anforde­
rungen an Softwaremodule feststellen und dokumentieren

c) Änderungen der Systeme und Softwarelösungen unter 
Anwendung von Design-Methoden planen und abstimmen

8

2 Anpassen von Software­
modulen

a) Softwaremodule anpassen und dokumentieren

b) angepasste Softwaremodule in Systeme integrieren

3 Testen von Software-
modulen im System

a) Testplan entsprechend dem betrieblichen Test- und Freiga­
beverfahren entwerfen, insbesondere Abläufe sowie Norm- 
und Grenzwerte von Betriebsparametern festlegen, und 
Testdaten generieren

b) technische Umgebungsbedingungen simulieren

c) Softwaremodule testen

d) Systemtests durchführen und Komponenten im System mit 
den Betriebsparametern unter Umgebungsbedingungen 
testen

e) Störungen analysieren und systematische Fehlersuche in 
Systemen durchführen

f) Systemkonfiguration, Qualitätskontrollen und Testläufe 
dokumentieren

g) Änderungsdokumentation erstellen
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Teil  C:     Zusatzqualifikation IT-Sicherheit

Lfd. 
Nr.

Teil der Zusatzqualifika­
tion

Zu Vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche
 

Richtwerte
 

in Wochen P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Entwickeln von
 
Sicherheitsmaßnahmen

a) Sicherheitsanforderungen und Funktionalitäten von indus­
triellen Kommunikationssystemen und Steuerungen analy­
sieren

b) Schutzbedarf bezüglich Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbar­
keit und Authentizität bewerten

c) Gefährdungen und Risiken beurteilen

d) Sicherheitsmaßnahmen erarbeiten und abstimmen

8

2 Umsetzen von
 
Sicherheitsmaßnahmen

a) technische Sicherheitsmaßnahmen in Systeme integrieren

b) IT-Nutzer und IT-Nutzerinnen über Arbeitsabläufe und orga­
nisatorische Vorgaben informieren

c) Dokumentation entsprechend den betrieblichen und recht­
lichen Vorgaben erstellen

3 Überwachen der
 
Sicherheitsmaßnahmen

a) Wirksamkeit und Effizienz der umgesetzten Sicherheitsmaß­
nahmen prüfen

b) Werkzeuge zur Systemüberwachung einsetzen

c) Protokolldateien, insbesondere zu Zugriffen, Aktionen und 
Fehlern, kontrollieren und auswerten

d) sicherheitsrelevante Zwischenfälle melden

Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen 
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich um 
Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der ent­
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................

21



wbv Publikation
ein Geschäftsbereich der wbv Media GmbH & Co. KG

Gesamtherstellung: wbv Media GmbH & Co. KG, Bielefeld

Telefon: 05 21/9 11 01-15 · Fax: 05 21/9 11 01-19

E-Mail: service@wbv.de
Website: wbv.de/berufenet

22

mailto:service@wbv.de
https://wbv.de/berufenet

	Anlage 1 (zu § 24)
	Gemeinsame Kernqualifikationen

	Anlage 6 (zu § 24)
	Teil A: Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen
	Teil B: Zeitliche Gliederung

	Anlage 7 (zu § 29)
	Teil A: Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung
	Teil B: Zusatzqualifikation Programmierung
	Teil C: Zusatzqualifikation IT-Sicherheit


	d25e1113: Off
	d25e1115: Off
	d25e1117: Off
	d25e1119: Off
	d25e1121: Off
	d25e1146: Off
	d25e1148: Off
	d25e1150: Off
	d25e1152: Off
	d25e1169: Off
	d25e1171: Off
	d25e1173: Off
	d25e1175: Off
	d25e1177: Off
	d25e1196: Off
	d25e1198: Off
	d25e1200: Off
	d25e1202: Off
	d25e1219: Off
	d25e1221: Off
	d25e1223: Off
	d25e1225: Off
	d25e1227: Off
	d25e1229: Off
	d25e1231: Off
	d25e1233: Off
	d25e1235: Off
	d25e1237: Off
	d25e1239: Off
	d25e1242: Off
	d25e1259: Off
	d25e1261: Off
	d25e1263: Off
	d25e1265: Off
	d25e1267: Off
	d25e1269: Off
	d25e1271: Off
	d25e1273: Off
	d25e1275: Off
	d25e1277: Off
	d25e1294: Off
	d25e1296: Off
	d25e1298: Off
	d25e1300: Off
	d25e1302: Off
	d25e1304: Off
	d25e1306: Off
	d25e1308: Off
	d25e1310: Off
	d25e1312: Off
	d25e1314: Off
	d25e1317: Off
	d25e1334: Off
	d25e1336: Off
	d25e1338: Off
	d25e1340: Off
	d25e1342: Off
	d25e1344: Off
	d25e1346: Off
	d25e1348: Off
	d25e1365: Off
	d25e1367: Off
	d25e1369: Off
	d25e1371: Off
	d25e1373: Off
	d25e1375: Off
	d25e1377: Off
	d25e1379: Off
	d25e1381: Off
	d25e1398: Off
	d25e1400: Off
	d25e1402: Off
	d25e1404: Off
	d25e1406: Off
	d25e1408: Off
	d25e1410: Off
	d25e1412: Off
	d25e1414: Off
	d25e1435: Off
	d25e1437: Off
	d25e1439: Off
	d25e1441: Off
	d25e1463: Off
	d25e1465: Off
	d25e1467: Off
	d25e1469: Off
	d25e1471: Off
	d25e1473: Off
	d25e1475: Off
	angekreuzte-positionen-vermittelt-ausbilder: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-auszubildender: 
	d25e1563: Off
	d25e1565: Off
	d25e1567: Off
	d25e1569: Off
	d25e1571: Off
	d25e1573: Off
	d25e1594: Off
	d25e1596: Off
	d25e1598: Off
	d25e1600: Off
	d25e1602: Off
	d25e1604: Off
	d25e1621: Off
	d25e1623: Off
	d25e1625: Off
	d25e1627: Off
	d25e1629: Off
	d25e1631: Off
	d25e1633: Off
	d25e1635: Off
	d25e1637: Off
	d25e1654: Off
	d25e1656: Off
	d25e1658: Off
	d25e1660: Off
	d25e1662: Off
	d25e1664: Off
	d25e1666: Off
	d25e1668: Off
	d25e1670: Off
	d25e1672: Off
	d25e1674: Off
	d25e1695: Off
	d25e1697: Off
	d25e1699: Off
	d25e1701: Off
	d25e1703: Off
	d25e1705: Off
	d25e1722: Off
	d25e1724: Off
	d25e1726: Off
	d25e1728: Off
	d25e1730: Off
	d25e1732: Off
	d25e1734: Off
	d25e1736: Off
	d25e1738: Off
	d25e1740: Off
	d25e1742: Off
	d25e1745: Off
	d25e1826: Off
	d25e1828: Off
	d25e1830: Off
	d25e1832: Off
	d25e1834: Off
	d25e1866: Off
	d25e1868: Off
	d25e1870: Off
	d25e1872: Off
	d25e1889: Off
	d25e1891: Off
	d25e1893: Off
	d25e1895: Off
	d25e1897: Off
	d25e1916: Off
	d25e1918: Off
	d25e1920: Off
	d25e1922: Off
	d25e1939: Off
	d25e1941: Off
	d25e1943: Off
	d25e1945: Off
	d25e1947: Off
	d25e1949: Off
	d25e1951: Off
	d25e1953: Off
	d25e1955: Off
	d25e1957: Off
	d25e1959: Off
	d25e1962: Off
	d25e1998: Off
	d25e2018: Off
	d25e2021: Off
	d25e2024: Off
	d25e2043: Off
	d25e2060: Off
	d25e2062: Off
	d25e2087: Off
	d25e2089: Off
	d25e2109: Off
	d25e2112: Off
	d25e2130: Off
	d25e2133: Off
	d25e2136: Off
	d25e2139: Off
	d25e2157: Off
	d25e2160: Off
	d25e2186: Off
	d25e2206: Off
	d25e2209: Off
	d25e2227: Off
	d25e2230: Off
	d25e2233: Off
	d25e2236: Off
	d25e2259: Off
	d25e2262: Off
	d25e2265: Off
	d25e2287: Off
	d25e2312: Off
	d25e2314: Off
	d25e2316: Off
	d25e2318: Off
	d25e2335: Off
	d25e2338: Off
	d25e2365: Off
	d25e2386: Off
	d25e2389: Off
	d25e2392: Off
	d25e2395: Off
	d25e2398: Off
	d25e2401: Off
	d25e2404: Off
	d25e2422: Off
	d25e2449: Off
	d25e2452: Off
	d25e2473: Off
	d25e2491: Off
	d25e2494: Off
	d25e2497: Off
	d25e2520: Off
	d25e2538: Off
	d25e2541: Off
	d25e2544: Off
	d25e2562: Off
	d25e2565: Off
	d25e2568: Off
	d25e2571: Off
	d25e2574: Off
	d25e2605: Off
	d25e2626: Off
	d25e2629: Off
	d25e2651: Off
	d25e2673: Off
	d25e2695: Off
	d25e2698: Off
	d25e2701: Off
	d25e2704: Off
	d25e2722: Off
	d25e2725: Off
	d25e2743: Off
	d25e2746: Off
	d25e2749: Off
	d25e2775: Off
	d25e2778: Off
	d25e2799: Off
	d25e2830: Off
	d25e2837: Off
	d25e2840: Off
	d25e2843: Off
	d25e2864: Off
	d25e2867: Off
	d25e2870: Off
	d25e2873: Off
	d25e2896: Off
	d25e2918: Off
	d25e2920: Off
	d25e2922: Off
	d25e2939: Off
	d25e2942: Off
	d25e2945: Off
	d25e2963: Off
	d25e2966: Off
	d25e2969: Off
	d25e2972: Off
	d25e2975: Off
	d25e2978: Off
	d25e3004: Off
	d25e3025: Off
	d25e3028: Off
	d25e3050: Off
	d25e3053: Off
	d25e3056: Off
	d25e3059: Off
	d25e3077: Off
	d25e3095: Off
	d25e3097: Off
	d25e3099: Off
	d25e3101: Off
	d25e3103: Off
	d25e3105: Off
	d25e3107: Off
	d25e3129: Off
	d25e3131: Off
	d25e3133: Off
	d25e3135: Off
	d25e3137: Off
	d25e3139: Off
	d25e3141: Off
	d25e3143: Off
	d25e3145: Off
	d25e3147: Off
	d25e3149: Off
	d25e3152: Off
	d25e3232: Off
	d25e3234: Off
	d25e3236: Off
	d25e3238: Off
	d25e3240: Off
	d25e3254: Off
	d25e3256: Off
	d25e3258: Off
	d25e3260: Off
	d25e3262: Off
	d25e3273: Off
	d25e3275: Off
	d25e3277: Off
	d25e3279: Off
	d25e3342: Off
	d25e3344: Off
	d25e3346: Off
	d25e3360: Off
	d25e3362: Off
	d25e3377: Off
	d25e3379: Off
	d25e3381: Off
	d25e3383: Off
	d25e3385: Off
	d25e3387: Off
	d25e3389: Off
	d25e3453: Off
	d25e3455: Off
	d25e3457: Off
	d25e3459: Off
	d25e3475: Off
	d25e3477: Off
	d25e3479: Off
	d25e3492: Off
	d25e3494: Off
	d25e3496: Off
	d25e3498: Off
	datum: 
	unterschrift-auszubildender: 
	auszubilder: 
	ausbilder: 
	ausbildungsbetrieb: 
	firmenstempel-unterschrift: 
	unterschrift-gesetzlicher-vertreter: 


